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§ 8a NG-VO 8 8a

NG-VO - Nebengebuhrenverordnung

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

Bei der Berechnung der Nebengebulhren sind die auszuzahlenden Betrage auf den nachsten durch 10 teilbaren
Centbetrag zu runden; dabei sind Betrage ab einschlieBlich 5 Cent aufzurunden und Betrage unter 5 Cent abzurunden.

In Kraft seit 01.01.2017 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 8a NG-VO § 8a
	NG-VO - Nebengebührenverordnung


